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Datum 23.05.2000

2. Instanz

Aktenzeichen L 8 RA 92/00
Datum 13.05.2004

3. Instanz

Datum -

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 23. Mai
2000 wird zurÃ¼ckgewiesen. Die Beteiligten haben einander auÃ�ergerichtliche
Kosten nicht zu erstatten. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die GewÃ¤hrung eines hÃ¶heren Vorruhestandsgeldes
streitig.

Der 1933 geborene KlÃ¤ger war vom 20. Mai 1955 bis zum 30. September 1990 bei
der Zollverwaltung der DDR beschÃ¤ftigt, zuletzt als Zollinspektor. Er war Mitglied
des Sonderversorgungssystems der Zollverwaltung. Er erhÃ¤lt seit dem 1. Januar
1997 von der Bundesversicherungsanstalt fÃ¼r Angestellte eine Altersrente fÃ¼r
langjÃ¤hrig Versicherte.

Auf seinen Antrag hin bewilligte die Zollverwaltung der DDR, Zolldirektion M,(mit
Bescheid ohne Datum, der vor dem 3. Oktober 1990 erging) ab dem 1. Oktober
1990 eine befristete erweiterte Versorgung nach den Regelungen der 2.
ErgÃ¤nzung zur Versorgungsordnung der Zollverwaltung in HÃ¶he von 2010,- DM.
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Dabei legte sie ein beitragspflichtiges Jahresbruttoeinkommen in der Zeit vom 1.
Oktober 1989 bis 30. September 1990 in HÃ¶he von 36200,- DM zugrunde. Die
monatlich zu zahlende Versorgung bei 57 Lebensjahren Ã¼bersteige die
HÃ¶chstgrenze von 2010,- DM. Mit Schreiben vom 25. Mai 1992 teilte die Beklagte
mit, dass die befristete erweiterte Versorgung bei Erreichen der HÃ¶chstgrenze
nicht an der allgemeinen Rentenanpassung zum 1. Januar 1992 teilnehme. Mit
Schreiben vom 20. Juli 1992 informierte sie den KlÃ¤ger darÃ¼ber, dass eine
Anpassung der Versorgungsleistung vom 1. Januar 1992 bis zum 31. Dezember
1994 ausscheide, da die Versorgungsleistung den HÃ¶chstbetrag von 2010,- DM
erreicht habe.

Mit Bescheid vom 15. Januar 1993 teilte die Beklagte dem KlÃ¤ger mit, die
befristete erweiterte Versorgung entfalle mit Vollendung des 5. Jahres vor Erreichen
des Regelrentenalters; ab dem 11. MÃ¤rz 1993 habe er damit Anspruch auf ein
Vorruhestandsgeld in HÃ¶he von 2010,- DM. Die HÃ¶he der Leistung ergebe sich
aus 70 % der letzten Jahresnettobesoldung, was gerundet 1778,- DM monatlich
entspreche. Diese Leistung sei zum 1. Januar 1992, zum 1. Juli 1992 und zum 1.
Januar 1993 anzupassen gewesen, wobei sie nach Anpassung zum 1. Januar 1993
mit 2062,37 DM den HÃ¶chstbetrag von 2010,- DM Ã¼berschreite und gemÃ¤Ã� Â§
11 Abs. 1 Buchstabe a Anspruchs- und AnwartschaftsÃ¼berfÃ¼hrungsgesetz
(AAÃ�G) auf 2010,- DM zu begrenzen sei. Hiergegen wandte sich der KlÃ¤ger mit
seinem Widerspruch vom 2. Februar 1993, der mit Widerspruchsbescheid vom 22.
MÃ¤rz 1993 zurÃ¼ckgewiesen wurde.

An den Anpassungen zum 1. Januar 1994 und zum 1. Juli 1994 nahm die
Versorgungsleistung wegen Ã�berschreitens der HÃ¶chstgrenze nicht teil
(Schreiben der Beklagten vom 27. Januar 1994 und vom 15. Juni 1994; jeweils unter
Hinweis auf die Regelung des Â§ 11 Abs. 6 AAÃ�G). Zum 1. Januar 1995 teilte die
Beklagte dem KlÃ¤ger mit, dass sich eine Anpassung zum 1. Januar 1995 in HÃ¶he
von 1,39 vom Hundert und damit eine Leistung in HÃ¶he von 2037, 94 DM ergebe.
Hiergegen erhob der KlÃ¤ger Widerspruch. Die Anpassung sei unzutreffend, weil sie
von einem reduzierten Zahlbetrag von 2010,- DM ausgehe. Den Widerspruch wies
die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 16. Januar 1995 zurÃ¼ck.

Die hiergegen erhobene Klage zum Sozialgericht (SG) Berlin (S 9 RA 899/95-38), mit
der er sich gegen den Bescheid vom 15. Januar 1993 und die
Anpassungsmitteilungen vom 25. Mai 1992, vom 27. Januar 1994, vom 15. Juni
1994 und vom Dezember 1994 sowie die nach Klageerhebung ergangenen
Anpassungsmitteilungen zum 1. Juli 1995 (Anpassung um 1,24 v.H., Zahlbetrag
2063,22 DM; Bescheid aus Juni 1995, Widerspruchsbescheid vom 19. Juli 1995) und
zum 1. Januar 1996 (Anpassung um 2,19 v.H., Zahlbetrag 2108, 41 DM mit Bescheid
vom 8. Januar 1996) wandte und die Zahlung einer nicht begrenzten befristeten
erweiterten Versorgung und eines entsprechenden Vorruhestandsgeldes begehrte,
nahm der KlÃ¤ger am 30. April 1996 zurÃ¼ck, nachdem das SG auf Bedenken
hinsichtlich der ZulÃ¤ssigkeit hingewiesen hatte. Zugleich beantragte er bei der
Beklagten die Ã�berprÃ¼fung des Bescheides vom 15. Januar 1993 in der Fassung
des Widerspruchsbescheides vom 22. MÃ¤rz 1993. Die KÃ¼rzung des
Vorruhestandgeldes verstoÃ�e gegen die Regelungen des Einigungsvertrages (EV)
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und stelle eine Verletzung seiner Grundrechte gemÃ¤Ã� Art. 3,14 und 20
Grundgesetz (GG) dar. Der Ã�berprÃ¼fungsantrag wurde mit Bescheid vom 20. Mai
1996 abgelehnt. Im laufenden Widerspruchsverfahren passte die Beklagte die
Versorgungsleistung des KlÃ¤gers zum 1. Juli 1996 um 0,605 v.H. an (Zahlbetrag in
HÃ¶he von 2121,17 DM; Bescheid vom 1. Juli 1996). Den Widerspruch gegen diesen
Bescheid und gegen den Bescheid vom 20. Mai 1996 wies sie mit
Widerspruchsbescheid vom 29. Juli 1996 zurÃ¼ck.

Am 23. August 1996 erhob der KlÃ¤ger hiergegen Klage zum SG Berlin mit dem
Antrag, die Begrenzung des Vorruhestandgeldes auf 2010,- DM zum 11. MÃ¤rz 1993
aufzuheben und den Differenzbetrag nachzuzahlen sowie die folgenden
Anpassungen in vollem Umfang (nicht begrenzt auf 50 v.H.) durchzufÃ¼hren. Er
wandte sich in der Folge auch gegen die Anpassung zum 1. Juli 1997 mit Bescheid
vom 1. Juli 1997.

Nach Bewilligung der Altersrente zum 1. Januar 1997 hob die Beklagte den Bescheid
vom 15. Januar 1993 rÃ¼ckwirkend mit Wirkung ab 1. Januar 1997 auf (Bescheid
vom 10. November 1997). Gegen diesen Bescheid hat wandte sich der KlÃ¤ger
nicht. GegenÃ¼ber der Bundesversicherungsanstalt fÃ¼r Angestellte machte die
Beklagte einen Erstattungsanspruch fÃ¼r die Zeit vom 1. Januar 1997 bis 30.
November 1997 geltend, der in voller HÃ¶he befriedigt wurde.

Das SG hat die Klage mit Urteil vom 23. Mai 2000 abgewiesen und zur
BegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt: Er habe keinen Anspruch auf Ã�nderung des
Bescheides vom 15. Januar 1993 sowie der in der Folge ergangenen
Rentenanpassungsmitteilungen und GewÃ¤hrung eines hÃ¶heren
Vorruhestandsgeldes. FÃ¼r eine Anpassung des zutreffend ermittelten
Zahlbetrages dieser Leistung in HÃ¶he von 1778,- DM, wie der KlÃ¤ger sie begehre,
finde sich im Gesetz keine Rechtsgrundlage. Das Vorruhestandsgeld gehÃ¶re nicht
zu den in Â§ 19 Rentenangleichungsgesetz (RAnglG) genannten Renten, so dass
eine Anpassung nach der 1. und 2. Rentenanpassungsverordnung â�� die sich nur
auf diese Renten bezÃ¶gen, vgl. Â§ 1 1. RentenanpassungsVO und Â§ 3 2.
RentenanpassungsVO â�� nicht in Betracht komme. Rechtsgrundlage fÃ¼r die
Anpassung sei allein Â§ 11 Abs. 6 AAÃ�G, den die Beklagte zutreffend angewandt
habe. Zutreffend habe sie dabei insbesondere ab dem 1. Januar 1995 nur den auf
2010,- DM begrenzten Betrag angepasst. Der Sinn und Zweck der
Zahlbetragsbegrenzung entspreche der Vorgabe im EV, Ã¼berhÃ¶hte Leistungen
abzubauen. Der KlÃ¤ger habe mit der ab dem 1. Januar 1995 vorgesehenen
Anpassung eine begrenzte Teilhabe an der allgemeinen Lohn- und
Gehaltsentwicklung. Gegen Art. 14 GG verstieÃ�en die vom KlÃ¤ger beanstandeten
Vorschriften zur Ã�berzeugung der Kammer nicht. Der Anspruch auf
Vorruhestandsgeld trage als vermÃ¶genswertes Gut zwar grundsÃ¤tzlich die
Merkmale verfassungsrechtlich geschÃ¼tzten Eigentums. Dies folge aus den
Festlegungen im EV, so dass der Schutz des Eigentums nur in der Form bestehe,
wie er sich aus den Regelungen des EV ergebe. Der KlÃ¤ger habe zu keiner Zeit vor
Einbeziehung der Leistung unter dem Schutz des Art. 14 GG eine Rechtsposition
erlangt gehabt, in die der Bundesgesetzgeber eingegriffen habe. Weder die
Versorgungsordnung der Zollverwaltung 5/85 noch die 1. oder 2. ErgÃ¤nzung dieser
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Versorgungsordnung hÃ¤tten ein hÃ¶heres Vorruhestandsgeld als 70 v.H. der
letzten Nettobesoldung (in seinem Fall also 1778,- DM) vorgesehen. In diesen
Betrag habe der Bundesgesetzgeber nicht eingegriffen. Die gegenÃ¼ber den
Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung abgesenkte Anpassung sei kein
Eingriff in verfassungsrechtlich geschÃ¼tzte Eigentumspositionen. Ein VerstoÃ�
gegen Art. 3 GG liege ebenfalls nicht vor. Das vom KlÃ¤ger bezogene
Vorruhestandsgeld gehÃ¶re nicht zu den gemÃ¤Ã� Â§ 9 Abs. 1 AAÃ�G
Ã¼berfÃ¼hrten Leistungen, was die zu den Ã¼brigen Versorgungsleistungen
unterschiedliche Behandlung rechtfertige. Da das Vorruhestandsgeld keine
Entsprechung in der gesetzlichen Rentenversicherung finde, sei die Entscheidung
des Gesetzgebers, die Leistung nicht zu Ã¼berfÃ¼hren, sachgerecht und verletzte
den KlÃ¤ger nicht in Art. 3 GG. Da Â§ 10 Abs. 1 AAÃ�G, auf den Â§ 11 Abs. 6 iVm
Abs. 1 AAÃ�G Bezug nehme, eine Begrenzung des Zahlbetrages auch vorsehe, sei
eine Ungleichbehandlung im Ã�brigen nicht zu erkennen.

Hiergegen richtet sich die Berufung des KlÃ¤gers, der geltend macht, dass SG habe
die Reichweite des einigungsvertraglichen Schutzes verkannt. In Anlage II Kapitel
VIII Sachgebiet H Abschnitt III Nummer 9 Buchstabe b Satz 1 zum EV sei die
Ã�berfÃ¼hrung der Leistungen aus den Versorgungssystemen festgelegt, gegen
der die Gesetzgeber mit den von ihm beanstandeten Regelungen verstoÃ�en habe.
Im Ã�brigen liege ein eklatanter VerstoÃ� gegen Art. 3 GG vor; kein Gericht wÃ¼rde
einem BÃ¼rger in den alten LÃ¤ndern einen vergleichbaren Versorgungsanspruch
aberkennen.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�,

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 23. Mai 2000 und den Bescheid der
Beklagten vom 20. Mai 1996 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 29.
Juli 1996 aufzuheben sowie den Bescheid vom 1. Juli 1996 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 29. Juli 1996 und den Bescheid vom 1. Juli 1997 zu
Ã¤ndern und die Beklagte zu verurteilen, ihm nach teilweiser RÃ¼cknahme des
Bescheides vom 15. Januar 1993 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom
22. MÃ¤rz 1993 und der Anpassungsmitteilungen vom 27. Januar 1994, vom 15. Juni
1994, vom Dezember 1994 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 16.
Januar 1995, vom Juni 1995 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 19.
Juli 1995 und vom 8. Januar 1996 hÃ¶heres Vorruhestandsgeld zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt die angefochtenen Entscheidungen fÃ¼r zutreffend.

Dem Gericht haben die Verwaltungsakten der Beklagten sowie die Akten des
Sozialgerichts Berlin (S 12 RA 4313/96 und S 9 RA 899/95-38) vorgelegen, die
Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung waren. Wegen der weiteren
Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Beteiligten
gewechselten SchriftsÃ¤tze nebst Anlagen sowie den weiteren Inhalt der
Gerichtsakte und der beigezogenen Akten Bezug genommen.
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EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Berufung ist unbegrÃ¼ndet. Das Urteil des SG ist nicht zu
beanstanden.

Streitgegenstand ist im Wege der zulÃ¤ssigen KlagehÃ¤ufung einerseits das
Ã�berprÃ¼fungsbegehren des KlÃ¤gers hinsichtlich der mit bestandskrÃ¤ftigem
Bescheid vom 15. Januar 1993 festgestellten HÃ¶he des Vorruhestandsgeldes vom
11. MÃ¤rz 1993 an und der folgenden, ebenfalls bestandskrÃ¤ftigen Anpassungen
dieser Leistungen mit Bescheiden vom 27. Januar 1994, vom 15. Juni 1994, vom
Dezember 1994, vom Juni 1995 und vom 8. Januar 1996 bis zum 1. Januar 1996 und
andererseits das unmittelbar gegen den Anpassungsbescheid vom 1. Juli 1996
gerichtete Begehren auf eine hÃ¶here Leistung vom 1. Juli 1996 an. Die Beklagte
hat Ã¼ber die entsprechenden (getrennten) WidersprÃ¼che des KlÃ¤gers
einheitlich mit Widerspruchsbescheid vom 29. Juli 1996 entschieden; gegen die
ZulÃ¤ssigkeit der KlagehÃ¤ufung bestehen damit keine Bedenken. Im Wege des Â§
96 Sozialgerichtsgesetz (SGG) ist schlieÃ�lich auch der Bescheid vom 1. Juli 1997
Gegenstand der Klage geworden, der sich an den Anpassungsbescheid der
Beklagten vom 1. Juli 1996 anschlieÃ�t. Die rÃ¼ckwirkende Aufhebung des
Bewilligungsbescheides fÃ¼r LeistungszeitrÃ¤ume ab dem 1. Januar 1997, gegen
die sich der KlÃ¤ger nicht gewandt hat, berÃ¼hrt die ZulÃ¤ssigkeit der Klage gegen
den zuletzt genannten Anpassungsbescheid nicht, da dieser nicht ausdrÃ¼cklich
mit aufgehoben worden ist.

Die Klage ist unbegrÃ¼ndet. Dem KlÃ¤ger steht unter keinem rechtlichen
Gesichtspunkt ein hÃ¶heres Vorruhestandsgeld zu.

Wegen der ZahlungszeitrÃ¤ume ab dem 1. Januar 1997 ist die Klage schon deshalb
unbegrÃ¼ndet, weil nach bestandskrÃ¤ftiger Aufhebung des Bescheides vom 15.
Januar 1993 mit Wirkung zum 1. Januar 1997 Ã¼berhaupt kein Anspruch auf
Vorruhestandsgeld fÃ¼r Zeiten nach dem 31. Dezember 1996 mehr besteht, also
erst recht kein Anspruch auf hÃ¶here Versorgung.

Zutreffend hat die Beklagte sowohl die Zahlung hÃ¶herer Leistungen hinsichtlich
der Zeiten vom 1. Juli 1996 an als auch die Ã�berprÃ¼fung der bestandskrÃ¤ftigen
Bescheide fÃ¼r Zeiten davor abgelehnt. Ein Anspruch auf hÃ¶here Leistungen
ergibt sich fÃ¼r den KlÃ¤ger aus keinem der von ihm geltend gemachten
Gesichtspunkte.

Grundlage der Bewilligung des Vorruhestandsgeldes sind die Bestimmungen der 1.
ErgÃ¤nzung vom 28. MÃ¤rz 1990 zur Versorgungsordnung der Zollverwaltung 5/85
vom 1. Dezember 1985 in Verbindung mit Nummer 6 der 2. ErgÃ¤nzung vom 5.
April 1990 zur Versorgungsordnung der Zollverwaltung 5/85 vom 1. Dezember
1985, die durch den EV sekundÃ¤res Bundesrecht geworden sind (vgl. BSGE 80,
149, 152 zur Versorgungsordnung des Ministeriums fÃ¼r Staatssicherheit (MfS)).
Anspruch auf Vorruhestandsgeld bestand auf der Grundlage des Beschlusses des
Ministerrates der DDR vom 16. MÃ¤rz 1990 mit Wirkung ab 1. April 1990 fÃ¼r
Mitarbeiter der Zollverwaltung ab dem 5. Jahr vor Vollendung der Regelaltersgrenze
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(fÃ¼r MÃ¤nner also ab Vollendung des 60. Lebensjahres; fÃ¼r Frauen ab
Vollendung des 55. Lebensjahres), wenn sie infolge Rationalisierung,
StrukturverÃ¤nderungen oder aus anderen, nicht von ihnen zu vertretenden
GrÃ¼nden nach einer 25jÃ¤hrigen Dienstzeit ausgeschieden waren (Nummer 1 der
1. ErgÃ¤nzung zur VersorgungsO), sowie fÃ¼r EmpfÃ¤nger der erweiterten
Versorgung ab dem 5. Jahr vor Erreichen der Altersgrenze (Nummer 6 der 2.
ErgÃ¤nzung vom 5. April 1990 zur Versorgungsordnung der Zollverwaltung 5/85
vom 1. 12. 1985). Anspruch auf eine erweiterte befristete Versorgung bestand bei
Beendigung des DienstverhÃ¤ltnisses aus den gleichen GrÃ¼nden vor Vollendung
der genannten Altersgrenzen (vgl. Nummer 1 der 2. ErgÃ¤nzung zur VersorgungsO).

Der KlÃ¤ger, der am 3. Oktober Anspruch auf eine erweiterte befristete Versorgung
hatte, war damit zugleich bereits Anspruchsberechtigter fÃ¼r Vorruhestandsgeld.
Seine Anwartschaft war durch den EV geschÃ¼tzt.

Der EV legt in seiner Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet H Abschnitt III Nr. 9 das
Programm fest, ob und ggf wie und in welchem Umfang AnsprÃ¼che und
Anwartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche
Rentenversicherung Ã¼berfÃ¼hrt werden sollen. Diese Vorschrift ist originÃ¤res
Bundesrecht, sie enthÃ¤lt eine spezielle und grundsÃ¤tzlich abschlieÃ�ende
Regelung fÃ¼r die Ã�berfÃ¼hrung von AnsprÃ¼chen auf Versorgungsleistungen
aufgrund vorzeitiger Entlassung bei Erreichen besonderer Altersgrenzen oder
bestimmter Dienstzeiten, die nach MaÃ�gabe eines ua Sonderversorgungssystems
"erworben" worden sind. In Buchstabe e heiÃ�t es:

Die in den Versorgungssystemen enthaltenen Regelungen Ã¼ber
Versorgungsleistungen aufgrund vorzeitiger Entlassung bei Erreichen besonderer
Altersgrenzen oder bestimmter Dienstzeiten (erweiterte Versorgung,
Ã�bergangsrente oder vergleichbare Leistungen) treten am 31. Dezember 1990
auÃ�er Kraft. AnsprÃ¼che auf solche Versorgungsleistungen haben nur Personen,
die am 3. Oktober 1990 die Voraussetzungen fÃ¼r die Versorgungsleistungen
erfÃ¼llt haben und bis zum 31. Dezember 1990 entlassen worden sind; Buchstabe
b) Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Eine Ã�berfÃ¼hrung dieser Versorgungsleistungen in die gesetzliche
Rentenversicherung war dabei nicht vorgesehen. Der EV nimmt insoweit nicht
Bezug auf Nr. 9 Buchstabe b Satz 1, der die Ã�berfÃ¼hrung von AnsprÃ¼chen und
Anwartschaften auf Leistungen aus Versorgungssystemen wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit, Alter und Tod als Programmsatz regelt. Schon nach dem Recht
der DDR war u.a. das Vorruhestandsgeld gegenÃ¼ber einer Alters-, Invaliden- oder
DienstbeschÃ¤digungsvollrente subsidiÃ¤r, so dass bei Ã�berfÃ¼hrung dieser
AnsprÃ¼che in die gesetzliche Rentenversicherung fÃ¼r eine Ã�berfÃ¼hrung der in
Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet H Abschnitt III Nr. 9 e genannten AnsprÃ¼che kein
BedÃ¼rfnis bestand. Gegen die Einstellung des Vorruhestandsgeldes, die Folge
dieser gesetzgeberischen Entscheidung im EV ist, hat der KlÃ¤ger sich auch nicht
gewandt.

Das dem KlÃ¤ger nach den Vorgaben des EV Ã¼bergangsweise bis zum Beginn
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einer Rente wegen Alters zustehende Vorruhestandsgeld ist von der Beklagten der
HÃ¶he nach zutreffend festgestellt worden.

Nach Nummer 3 der 1. ErgÃ¤nzung zur VersorgungsO betrÃ¤gt das
Vorruhestandsgeld 70 Prozent der durchschnittlichen Nettobesoldung der letzten 12
Monate vor dem Ausscheiden aus dem DienstverhÃ¤ltnis der Zollverwaltung. Die
HÃ¶he der Leistung betrÃ¤gt nach Anwendung der Regelung Nummer 3 vorliegend
damit 1778,- DM monatlich, was zwischen den Beteiligten nicht streitig ist. FÃ¼r
eine Anwendung des Â§ 11 Abs. 1 AAÃ�G bei der erstmaligen Feststellung des
Zahlbetrages der Versorgungsleistung war damit kein Raum. Die festgestellten
BetrÃ¤ge erreichen den entsprechenden Wert von 2010,- DM nicht. Es geht dem
KlÃ¤ger der Sache nach also nicht um die Begrenzung von in der DDR bereits
zugesagter Positionen (wie fÃ¼r alle Leistungen aus der Sonderversorgung war eine
Dynamisierung nach dem Recht der DDR nicht vorgesehen), sondern um die Frage,
ob der Gesetzgeber â�� wie bei der Zahlbetragsgarantie fÃ¼r Altersversorgungen
aus Sonder- und Zusatzversorgungen â�� zur Dynamisierung des Zahlbetrages
verpflichtet gewesen ist.

Eine den Regelungen fÃ¼r Altersversorgungen aus Sonder- und
Zusatzversorgungen entsprechende Dynamisierung sieht das Gesetz fÃ¼r das
Vorruhestandsgeld nicht vor. Nach Â§ 11 Abs. 6 AAÃ�G, der auch nach den
Neuregelungen fÃ¼r AnsprÃ¼che und Anwartschaften aus Sonder- und
Zusatzversorgungssystemen zum 3. August 2001 durch das 2. AAÃ�G-Ã�ndG als
Folge vor allem der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom 28. April
1999 unverÃ¤ndert geblieben ist, nehmen die Versorgungsleistungen nach Abs. 1,
zu denen das Vorruhestandsgeld gehÃ¶rt, nach dem 31. Dezember 1991 an
Rentenanpassungen mit 50 vom Hundert der jeweiligen Anpassung teil. Dabei
dÃ¼rfen nach Satz 2 die in Â§ 11 Abs. 1 genannten HÃ¶chstbetrÃ¤ge vor dem 1.
Januar 1995 nicht Ã¼berschritten werden. Die Beklagte hat diese Vorschriften in
rechnerisch nicht zu beanstandender Weise angewandt. Eine Verfassungswidrigkeit
von Â§ 11 Abs. 6 AAÃ�G in Verbindung mit Abs. 1 und Â§ 10 Abs. 1 AAÃ�G ist â��
entgegen der Argumentation des KlÃ¤gers â�� nicht erkennbar. Der Gesetzgeber
hat seinen Spielraum bei Ausgestaltung der Regelungen Ã¼ber die
Ã¼bergangsweise Fortzahlung des Vorruhestandsgeldes nicht Ã¼berschritten.

Soweit der KlÃ¤ger meint, einen Anspruch auf eine hÃ¶here Leistung aus EV Nr. 9
Buchstabe b Satz 1 folgern zu kÃ¶nnen, Ã¼bersieht er, dass sein Anspruch auf
befristete, erweiterte Versorgung und der daraus folgende Anspruch auf
Vorruhestandsgeld gerade nicht in die gesetzliche Rentenversicherung
Ã¼berfÃ¼hrt worden sind, denn sie fallen unter Buchstabe e) der Nr. 9. Hier wird
weder auf Satz 1 (Ã�berfÃ¼hrungsprogramm) noch auf Satz 4
(Zahlbetragsgarantie) des Buchstaben b) Bezug genommen. Der
verfassungsrechtliche Eigentumsschutz kommt den AnsprÃ¼chen und
Anwartschaften aus Versorgungsanwartschaften aber nur in der Form zu, die sie
aufgrund der Regelungen des EV erhalten haben. Der Anspruch auf
Vorruhestandsgeld ist also mit Nr. 9 Buchstabe e) zwar unter den Schutz des Art 14.
GG gestellt, denn der KlÃ¤ger ist BegÃ¼nstigter der hierin bereits festgelegten
Ã�bergangsregelung. Die weitergehende Grundentscheidung, die der EV in Anlage II
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Kapitel VIII Sachgebiet H Abschnitt III Nr. 9 Buchst. e in Verbindung mit Buchstabe b
Satz 2 und 3 getroffen hat, nÃ¤mlich die Leistungen nicht zu Ã¼berfÃ¼hren, und
auf der Â§ 9 AAÃ�G und Â§ 11 Abs. 6 Satz 2 AAÃ�G fuÃ�t, ist gleichwohl nicht
verfassungswidrig, denn Art. 14 GG bietet keinen absoluten Schutz, weder
hinsichtlich des Bestands noch in Bezug auf eine teilweise Entwertung einer
vermÃ¶genswerten Rechtsposition.

Aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG ergibt sich keine Verpflichtung des Gesetzgebers, das
Versorgungssystem der Deutschen Demokratischen Republik einschlieÃ�lich der
Zusatz- und Sonderversorgungen beizubehalten. Er war nicht gehindert, dieses
System in einer ihm geeignet erscheinenden Form in das
Rentenversicherungssystem der Bundesrepublik Deutschland einzugliedern. Eine
langfristige Ã�berfÃ¼hrung der besonderen Leistungen der
Sonderversorgungssysteme aufgrund vorzeitiger Entlassung war dabei nicht
vorgesehen, weil solche Leistungen dem bundesdeutschen System der gesetzlichen
Rentenversicherung wesensfremd sind. Einen Ausgleich fÃ¼r den Verlust eines
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses aufgrund von Rationalisierungs- und
StrukturmaÃ�nahmen des Arbeitgebers bietet im bestehenden System der Sozialen
Sicherheit â�� erst recht nach Anhebung der Altersgrenzen in der gesetzlichen
Rentenversicherung â�� die Arbeitslosenversicherung; ein Ausgleich im Ã�brigen ist
Sache der Arbeitsvertragsparteien. Unter diesem Gesichtspunkt begegnet es
grundsÃ¤tzlich keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, dass der Gesetzgeber die
in der Deutschen Demokratischen Republik erworbenen AnsprÃ¼che und
Anwartschaften auf Versorgungsleistungen aufgrund vorzeitiger Entlassung nicht in
die gesetzliche Rentenversicherung Ã¼berfÃ¼hrt hat, zumal das
Vorruhestandsgeld, dessen Bezug wie auch der Bezug einer befristeten erweiterten
Versorgung beitragspflichtig war, durchaus BezÃ¼ge zu einer Arbeitsgeberleistung
hat.

Ein besonderer Schutz war unter dem Gesichtspunkt des Art. 14 GG fÃ¼r Personen
(wie auch den KlÃ¤ger) vorgesehen, die â�� aufgrund der vereinigungsbedingten
UmwÃ¤lzungen in ihren Dienststellen â�� bereits anspruchsberechtigt geworden
waren. Soweit dieser Personenkreis bis zum 30. Juni 1995 leistungsberechtigt fÃ¼r
eine Altersversorgung geworden ist, war im Ã�brigen die (gegenÃ¼ber dem
Vorruhestandsgeld auch nach den Versorgungssystemen vorrangige und hÃ¶here,
nÃ¤mlich 75 v.H. des letzten beitragspflichtigen durchschnittlichen
Bruttoverdienstes betragende) Anwartschaft auf Altersversorgung bereits
einigungsvertraglich geschÃ¼tzt. Eines langfristigen Schutzes fÃ¼r jÃ¼ngere
Versicherte durch eine Leistung, die wie eine Rente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung dynamisiert wird, bedurfte es dagegen nicht. Die Fortzahlung
der befristeten erweiterten Versorgung und die Zahlung eines Vorruhestandsgeldes
im Anschluss daran konnte auch ohne eine weitergehende als die vom Gesetzgeber
vorgesehene Dynamisierung die ihr zukommende Ausgleichsfunktion erfÃ¼llen. Vor
allem das Vorruhestandsgeld Ã¼berbrÃ¼ckte meist nur einen kurzen Zeitraum, bis
der zu erwartende Zahlbetrag einer dynamisierten Rente nach dem SGB VI den
Zahlbetrag des Vorruhestandsgeldes Ã¼berstieg und die Beantragung einer Rente
nach dem SGB VI (die auch fÃ¼r den KlÃ¤ger bereits zu einem frÃ¼heren Zeitpunkt
mÃ¶glich gewesen wÃ¤re) gÃ¼nstiger war. Damit wurde der in der Deutschen
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Demokratischen Republik erreichte Standard nicht nachhaltig verschlechtert. Die
Anwendung der Vorschriften des EV fÃ¼r Bezieher von Vorruhestandsgeld konnte
sich nicht dahin auswirken, dass fÃ¼r einen langen Zeitraum oder gar auf Dauer
nur der garantierte Zahlbetrag geleistet werden wÃ¼rde, weil der Zahlbetrag der
Altersversorgung, soweit er denn nach dem EV (dynamisch) geschÃ¼tzt ist (also
fÃ¼r Zugangsrentner bis zum 30. Juni 1995), immer hÃ¶her ist als der Zahlbetrag
des Vorruhestandsgeldes.

Die gesetzlichen Regelungen Ã¼ber die Anpassung der Versorgungsregelungen
verstoÃ�en auch nicht gegen Art. 3 GG. Der KlÃ¤ger, der nicht zum Personenkreis
derjenigen gehÃ¶rt, die bis zum 30. Juni 1995 anspruchsberechtigt hinsichtlich einer
Altersversorgung aus dem Sonderversorgungssystem geworden sind, kann unter
keinem Gesichtspunkt verlangen, diesem gleich oder (mit einer von ihm geforderten
Dynamisierung der Leistung vor dem 30. Juni 1993) gar besser als dieser gestellt zu
werden. Eine ihr auf Dauer verfassungsrechtlich zukommende Ausgleichsfunktion
fÃ¼r das Alter hatte die Zahlung von Vorruhestandsgeld gerade nicht; das
unterscheidet sie sowohl von den Ã¼berfÃ¼hrten AnsprÃ¼chen aus Zusatz- und
Sonderversorgungssystemen als auch von den AnsprÃ¼chen aus der gesetzlichen
Rentenversicherung nach den allgemeinen Vorschriften des SGB VI. An diese
Unterschiede durfte der Gesetzgeber anknÃ¼pfen und die Dynamisierung von nur
Ã¼bergangsweise zu zahlenden Leistungen gegenÃ¼ber Altersversorgung bzw.
gesetzlicher Rentenversicherung beschrÃ¤nken. Zudem war wegen der
Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung der Bezug von
Vorruhestandsgeld seinerseits rentenanwartschaftserhÃ¶hend und bot so einen
weitergehenden Schutz im Hinblick auf die langfristige Sicherung im Alter.
Weitergehende BegÃ¼nstigungen brauchte der Gesetzgeber von Verfassungs
wegen nicht vorzusehen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision (Â§ 160 Abs. 2 SGG) sind nicht
ersichtlich.

Erstellt am: 16.11.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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